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Z-41.90-717 16. September 2025

16. September 2030

TECE SE

Hollefeldstraße 57

48282 Emsdetten

Bauprodukte für feuerwiderstandsfähige Installationsbauteile "TECEsystem-Pro"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und 28 Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 

Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender 

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des 

Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 

Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 

ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 

auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 

Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 

nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, 

insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum 

Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen 

Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung der folgenden Bauprodukte 

für feuerwiderstandsfähige "TECEsystem-Pro"-Installationsbauteile

 "TECEprofil"-Trockenbaumodule und Zubehör,

 "TECEprofil"-Anschlusseinheiten und Armaturentraversen,

 "TECEprofil"-Befestigungsplatten für Stützgriffe und Haltesysteme, Zusatzeinbauten bzw. 

individuell gefertigte "TECEsystem"-Befestigungsplatten,

 Werkseitig vorgefertigte "TECEsystem"-Installationsbauteils

jeweils nach Abschnitt 2.

Die Zulassungsgegenstände sind zur Verwendung für Bauarten zum Errichten von 

feuerwiderstandsfähigen "TECEsystem-Pro"-Installationsbauteilen geeignet, wenn sie in der 

allgemeinen Bauartgenehmigung des "TECEsystem-Pro"-Installationsbauteiles aufgeführt 

sind.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung1

2.1.1 Allgemeines

Die grundsätzliche Eignung der Zulassungsgegenstände zur Verwendung in 

feuerwiderstandsfähigen "TECEsystem-Pro"-Installationsbauteilen wurde durch 

brandschutztechnischen Nachweis an Bauteilen, insbesondere Brandprüfungen, im Rahmen 

dieses Zulassungsverfahrens erbracht. Die Bauprodukte müssen den bei der 

Zulassungsprüfung verwendeten Baumustern entsprechen.

Für Anwendungen, bei denen Anforderungen an die Standsicherheit, den Schall- und/oder 

den Wärmeschutz gefordert werden, sind zusätzliche Nachweise erforderlich.

2.1.2 "TECEprofil"-Trockenbaumodule und Zubehör

2.1.2.1 "TECEprofil"-Trockenbaumodule der TECE SE, 48282 Emsdetten für WC, Waschtisch, Urinal, 

Dusche sowie Bidet (jeweils in den verschiedenen Ausführungen) zum Einbau in das 

"TECEprofil"-Trockenbauprofil nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-

19.140-2573. Die Trockenbaumodule bestehen zum Teil aus Kunststoffteilen (z. B. Uni-, Uni-

750-, Octa-II-, Compact-320-Spülkästen und/oder Anschlussbögen) bzw. aus wasserfest 

verleimtem Baufurnierholzplatten in einem pulverbeschichteten Metallrahmen und müssen 

werkseitig gefertigt sein (s. Anlage 1 bis 12).

2.1.2.2 Zubehör "TECEprofil"-Trockenbaumodule

Zu den "TECEprofil"-Trockenbaumodulen gehört folgendes Zubehör der TECE SE, 48282 

Emsdetten:

Stahlplatten- bzw. Holzplattenset zur Montage am WC-Gerontomodul, Modul- bzw. 

Teleskopbefestigungen, Modulfüße, Stahlstrebenset, sowie Aufrüstsets (s. Anlage 13 bis 17).

2.1.3 "TECEprofil"-Anschlusseinheiten und Armaturentraversen

Die "TECEprofil"-Anschlusseinheiten und Armaturentraversen der TECE SE, 48282 

Emsdetten für WC, Waschtisch, Urinal, Waschmaschine, Wasserzählerblock, Absperr- und 

Zählereinrichtung, Armaturenanschluss sowie Armaturentraversen und Befestigungsplatten 

für Unter- und Aufputzarmaturen (jeweils in den verschiedenen Ausführungen) zum Einbau in 

das "TECEprofil"-Trockenbauprofil nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-

19.140-2573. Anschlusseinheiten und Armaturentraversen aus verzinktem Stahl, zum Teil mit 

Kunststoffteilen (z. B. Uni-Spülkästen, Anschlussbögen, Wasserzähler, UP-

1 Die Materialangaben, Abmessungen und Angaben zur Zusammensetzung bzw. zum konstruktiven Aufbau sowie zur

Herstellung der Bauprodukte bzw. Komponenten sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.
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Geruchsverschlüsse und/oder Wandeinbausiphons für Waschmaschinen) bzw. mit wasserfest 

verleimten Baufurnierholzplatten und müssen werkseitig gefertigt sein (s. Anlage 18 bis 23).

2.1.4 "TECEprofil"-Befestigungsplatten für Stützgriffe und Haltesysteme, Zusatzeinbauten 

bzw. individuell gefertigte "TECEsystem"-Befestigungsplatten

Die "TECEprofil"-Befestigungsplatten für Stützgriffe und Haltesysteme, Zusatzeinbauten bzw. 

individuell gefertigte "TECEsystem"-Befestigungsplatten der TECE SE, 48282 Emsdetten 

(jeweils in den verschiedenen Ausführungen) zum Einbau in das "TECEprofil"-

Trockenbauprofil nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.140-2573. 

Befestigungsplatten aus wasserfest verleimten Baufurnierholz mit/ohne Phenolharzfolie und 

müssen werkseitig gefertigt sein (s. Anlage 24).

2.1.5 Werkseitig vorgefertigte "TECEsystem"-Installationselemente

Eine werkseitig vorgefertigtes "TECEsystem"-Installationselement (s. Anlage 25) muss aus 

dem "TECEprofil"-Trockenbauprofil und Zubehör der TECE SE, 48282 Emsdetten mit der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.140-2573 (s. Anlage 26) bestehen und 

kann wahlweise folgende Einbauten

 "TECEprofil"-Trockenbaumodule und Zubehör nach Abschnitt 2.1.2

 "TECEprofil"-Anschlusseinheiten und Armaturentraversen nach Abschnitt 2.1.3

 "TECEprofil"-Befestigungsplatten für Stützgriffe und Haltesysteme, Zusatzeinbauten bzw. 

individuell gefertigte "TECEsystem"-Befestigungsplatten nach Abschnitt 2.1.4

 Unterputz-Einzelentlüftungsgeräte bestehend aus Unterputzgehäuse und Ventilatoreinsatz 

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

 Unterputz-Zuluft-/Abluftelemente für Lüftungsanalgen nach DIN 18017-32

 Revisionstüren

 Unterputz-Elektroverteilerschränke

 Unterputz-Einbauschränke

 Hohlwanddosen

mit den jeweils zugehörigen Zubehörteilen und/oder den wahlweisen Installationen nach den 

Anlagen 27 und 28 enthalten. 

2.1.6 Korrosionsschutz

Alle Metallteile der Bauprodukte "TECEprofil" und die werkseitig vorgefertigten 

"TECEsystem"-Installationselemente müssen mit einem werkseitig aufgebrachten 

dauerhaften Korrosionsschutz versehen sein. Weitere technische Angaben zum 

Korrosionsschutz sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

2.2.1.1 Allgemeines

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen des Abschnitts 2.1 

einzuhalten. Die maßgeblichen Angaben zur Fertigung und zum Herstellprozess sind beim 

Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

2.2.1.2 Herstellung der werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente

Die Herstellung der werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente nach 

Abschnitt 2.1.5 erfolgt werkseitig durch die TECE SE, 48282 Emsdetten; die Bestimmungen 

des Abschnitts 2.1 sind dabei einzuhalten.

Die maßgeblichen Angaben zur Fertigung und zum Herstellungsprozess sind beim Deutschen 

Institut für Bautechnik hinterlegt.

2 DIN 18017-3:2022-05 Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster – Teil 3: Lüftung mit 

Ventilatoren
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2.2.2 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4

Die jeweiligen Bauprodukte:

 "TECEprofil"-Trockenbaumodule und Zubehör

 "TECEprofil"-Anschlusseinheiten und Armaturentraversen

 "TECEprofil"-Befestigungsplatten für Stützgriffe und Haltesysteme, Zusatzeinbauten bzw. 

individuell gefertigte "TECEsystem"-Befestigungsplatten

und/oder die Verpackung und/oder der Beipackzettel und/oder der Lieferschein müssen vom 

Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den 

Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 

Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

Sie muss folgende Angaben enthalten:

 Bezeichnung

 "TECEprofil"-Trockenbaumodule und Zubehör für das Installationsbauteil 

"TECEsystem-Pro"

 "TECEprofil"-Anschlusseinheiten und Armaturentraversen für das Installationsbauteil 

"TECEsystem-Pro"

 "TECEprofil"-Befestigungsplatten für Stützgriffe und Haltesysteme, Zusatzeinbauten 

bzw. individuell gefertigte "TECEsystem"-Befestigungsplatten für das 

Installationsbauteil "TECEsystem-Pro"

 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit

 Name des Herstellers

 Zulassungsnummer: Z-41.90-717

 Herstellwerk

 Herstellungsjahr

2.2.3 Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente 

nach Abschnitt 2.1.5

Die werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente nach Abschnitt 2.1.5 

und/oder der Lieferschein und/oder die Anlage zum Lieferschein müssen vom Hersteller mit 

dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-

Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, 

wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Jedes "TECEsystem"-Installationselement muss einen Aufdruck, Aufkleber oder Typenschild 

mit folgenden Angaben aufweisen:

 Bezeichnung

 "TECEsystem"-Installationselement für das Installationsbauteil "TECEsystem-Pro"

 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit

 Name des Herstellers

 Zulassungsnummer: Z-41.90-717

 Herstellwerk

 Herstellungsjahr

2.3 Übereinstimmungserklärung

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4 

und der werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente nach Abschnitt 2.1.5 

mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes 

Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer 

Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die 

Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der o. g. Bauprodukte 

und der werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente mit dem 

Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 

abzugeben.
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4 und der 

werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente nach Abschnitt 2.1.5 ist eine 

werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener 

Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung 

der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten 

Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maß-

nahmen einschließen:

 Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien, der Bestandteile nach den 

Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4 und ggf. Abmessungen, auch der wahlweisen werkseitig 

integrierten Installationen nach den Anlagen 27 und 28.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. 

Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

 Bezeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4 und der werkseitig 

vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente nach Abschnitt 2.1.5 bzw. der 

Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

 Art der Kontrolle oder Prüfung

 Datum der Herstellung und der Prüfung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 

2.1.4 und der werkseitig vorgefertigten "TECEsystem"-Installationselemente nach 

Abschnitt 2.1.5 bzw. der Ausgangsmaterialien oder der Bestandteile

 Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-

rungen

 Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 

Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vor-

zulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnah-

men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-

sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlos-

sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis 

der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Ev Amelung-Sökezoğlu

Referatsleiterin

Beglaubigt

Kopp
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